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weiterer Nachtrag zur Tagesordnung


Es wird ersucht, noch folgendes Thema auf die Tagesordnung der Frühjahrstagung der Landesamtsdirektorenkonferenz zu setzen:

e-Government-Masterplan:

Electronic Government ermöglicht einen Quantensprung in den Bereichen Bürgerservice und Verwaltungseffizienz. Damit dieses Potenzial zur Gänze ausgeschöpft werden kann, ist eine umfassende Unterstützung der Verwaltungsprozesse durch elektronische Systeme und eine verstärkte Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden erforderlich.

Die hohe Integration und die daraus resultierenden Möglichkeiten können an folgenden Beispielen erläutert werden:

· Registerabfragen können quasi vollautomatisch in e-Government-Anträge eingespielt werden. So kann z. B die Angabe der Zustelladresse entfallen und gleichzeitig die Meldebestätigung eingeholt werden.

· Durch Erweiterung des Zentralen Melderegisters könnte darüber hinaus die Vorlage der Geburtsurkunde und des Staatsbürgerschaftsnachweises entfallen.

· Die elektronische Übermittlung von Akten erfordert den Einsatz von ELAK-Systemen bei beiden Partnern und die Realisierung einer einheitlichen Schnittstelle.

· Verwaltungsleistungen können ebenenübergreifend nach Lebenssituationen (z. B. Heirat, Geburt) angeboten werden. Dies bedingt jedoch Vereinbarungen für den Austausch von Verfahrensinformationen.

· Die Verfügbarkeit der elektronischen Signatur kann nur in einer gemeinsamen Anstrengung aller Verwaltungsebenen in Kooperation mit der Wirtschaft umgesetzt werden.

· Ein sehr wesentlicher Teil des e-Government besteht in der Abwicklung im one-Stop-Prinzip. Gemeinden, Kammern, Banken usw. können im Rahmen eines Verfahrensschrittes das gesamte Verfahren anstoßen. Dies bedingt jedoch Vereinbarungen und entsprechende technische Systeme auf beiden Seiten.

· Darüber hinaus wird e-Government vom Bürger nur dann akzeptiert, wenn es nach einheitlichen Grundsätzen abgewickelt wird.

Derartige integrierte und hocheffiziente E-Government-Lösungen können die angestrebte Verwaltungsreform unterstützen und neue Lösungsansätze aufzeigen.

Damit e-Government in dieser Form umgesetzt werden kann, sind Vereinbarungen über Prioritäten, Terminpläne sowie die Finanzierung auf höchster Ebene erforderlich. 

Eine Beratung darüber soll in der Landesamtsdirektorenkonferenz erfolgen. Eine Beschlussempfehlung für die Landeshauptmännerkonferenz könnte lauten:

Die Landeshauptmännerkonferenz tritt mit dem Ersuchen an den Bund sowie an den Gemeinde- und den Städtebund heran, in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe einen Vorschlag für einen e-Government-Masterplan zu entwickeln und dem Ministerrat, der Landeshauptmännerkonferenz, sowie dem Gemeinde- und dem Städtebund vorzulegen.

Für die Steiermärkische Landesregierung
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(Landesamtsdirektor Univ.-Prof. Dr. Gerhart Wielinger)
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